
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Nr. 7/2022, 31.03.2022 
 

 

Fristwahrende Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung 
der Kammerversammlung am 18.05.2022, 15 Uhr, 

in der Congress Union Celle, Thaerplatz 1, 29221 Celle 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, 
 
gemäß § 5 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer Celle vom 

23.05.2019 gebe ich Ihnen hiermit die vorläufige Tagesordnung der 

Kammerversammlung bekannt: 
 

1)  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2) Jahresbericht des Präsidenten 

3) Verwaltungs- und Vermögenshaushaltsabschluss 2021  

Bericht der Schatzmeisterin 

 Bericht der Rechnungsprüfer  

4) Beschluss über die Entlastung des Kammervorstands für den Verwaltungs- und 

Vermögenshaushaltsabschluss 2021 

5) Beschluss über die Änderung der Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer 

 für den Oberlandesgerichtsbezirk Celle 

6) Beschluss über die Änderung der Gebührensatzung der Rechtsanwaltskammer 

für den Oberlandesgerichtsbezirk Celle  

7) Beschluss über die Änderung der Richtlinie für die Aufwandsentschädigung der 

Vorstandsmitglieder der Rechtsanwaltskammer Celle gem. §§ 75 S. 2, 89 Abs. 2 

Nr. 5 BRAO  

8)  Beschluss über die Änderungen der Schiedsgutachtenordnung der 

Rechtsanwaltskammer Celle 

9) Wahl der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer 

10) Beschluss über die Haushaltsvoranschläge 2022 und 2023  

11) Beschluss über die Höhe des Kammerbeitrages 2023 

12) Bericht aus der Satzungsversammlung  

13) Bericht von der Israel Bar Association  

14)  Verschiedenes  
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Sie haben Gelegenheit, bis zum 19.04.2022 Gegenstände für die Tagesordnung 

vorzuschlagen und Anträge anzukündigen. Die Vorschläge zur Ergänzung der 

Tagesordnung und rechtmäßige Anträge, die fristgerecht bei der 

Kammergeschäftsstelle eingehen und die Unterschrift von mindestens 10 

Kammermitgliedern tragen, werden in die Tagesordnung aufgenommen. 

 
 
Ein Anmeldeformular ist bereits als Beileger dieser Kammerkurzmitteilung beigefügt. 
 
Die förmliche Einladung zur Kammerversammlung mit Bekanntgabe der endgültigen 

Tagesordnung wird Ihnen rechtzeitig innerhalb der Frist des § 86 BRAO zugehen. 

 
 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Ihr 
 
Dr. Thomas Remmers 
Präsident 
 
 

 


